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Am 11. März 2004 genehmigte der
Universitätsrat den Organisationsplan
der Universität Wien nach UG 2002.
Damit ist die rechtliche Grundlage für
organisatorische Veränderungen ge-
schaffen worden. Die vorliegende Bro-
schüre soll den bisherigen Entschei-
dungsprozess und den derzeitigen Ent-
wicklungsstand der Umsetzung der
Universitätsreform zu Ihrer Information
zusammenfassend darstellen.

Die Broschüre richtet sich vor allem an
jene, die nicht jeden Entwicklungs-
schritt der Reform und der Reform-
diskussion mitverfolgt haben bzw. nicht
jedes veröffentlichte „Papier” lesen kon-
nten. Die zusammenfassende Darstel-
lung der bisherigen Ergebnisse soll
insbesondere das neue Organisations-
modell der Universität Wien und seine
Auswirkungen besser sichtbar machen.
Die ersten beiden Abschnitte beschrei-
ben die Schritte bis zum Beschluss des
Organisationsplans sowie die Grund-
idee der neuen Organisations- und
Leitungsstrukturen. 

Die Kapitel 3 bis 6 gehen auf die wichti-
gen Punkte wie die neue Fakul-
tätsgliederung, die Neuorganisation von
Studium und Lehre, die Internationale
Orientierung (Wissenschaftliche Bei-
räte) und die Fakultäts- und Stu-
dienkonferenzen ein. Aufgrund des
begrenzten Platzes kann keine umfas-
sende und juristischen Ansprüchen
genügende Darstellung geboten wer-
den. Dies bleibt nach wie vor den jewei-
ligen Originaldokumenten vorbehalten,
die Sie im Internet abrufen können
(www.univie.ac.at/rektorenteam).

Die darauf folgenden Abschnitte legen
den Schwerpunkt der Betrachtung auf
spezifische Fragen: Welche Leitungs-
funktionen sind im neuen Organisa-
tionsschema vorgesehen, wie werden
die Leitungen bestellt und welche Auf-
gaben werden ihnen übertragen
(Kapitel 8)? Welche neuen Formen der
Mitbestimmung gibt es laut UG und
dem neuen Organisationsplan an der
Universität Wien (Kapitel 9)? Abschlie-
ßend widmet sich Kapitel 10 der Neure-
gelung der drittmittelfinanzierten For-
schungsvorhaben.
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Die Genehmigung des vom Rektorat
vorgelegten und vom Senat gebilligten
Organisationsplans durch den Univer-
sitätsrat bringt in der Implementierung
des UG 2002 eine deutliche Zäsur: Um
die Bedeutung dieser Zäsur im Rahmen
der Universitätsreform aufzuzeigen, sei
an den Ursprung und die Vorgaben des
UG 2002 erinnert. 

Am 11. Juli 2002 beschloss der
Nationalrat mit dem Universitätsgesetz
2002 (UG 2002) die umfassendste
Reform der letzten Jahrzehnte. Sie bein-
haltet eine völlige Neuordnung des
Verhältnisses zwischen Staat und
Universitäten. Die Universitäten erhal-
ten — auch im europäischen Vergleich —
eine weitreichende Autonomie. Sie wer-
den von nachgeordneten Dienststellen
bzw. teilrechtsfähigen Anstalten des
Bundes zu vollrechtsfähigen jurist-
ischen Personen des öffentlichen
Rechts. Der Staat setzt nur noch
Rahmenbedingungen, schließt Leis-
tungsvereinbarungen mit den Univer-
sitäten und zieht sich auf die Rechts-
aufsicht zurück.
Anders als im Übergang vom UOG 75
zum UOG 93 will das UG 2002 nicht
unmittelbar an die Organe des UOG 93
anknüpfen. Der Gesetzgeber stellte im
UG 2002 eine „Neugründung” der Uni-
versitäten an den Anfang: Der im
Herbst 2002 konstituierte und zeitlich
bis Jahresende 2003 befristete „Grün-
dungskonvent” bereitete die erste Phase
der Umsetzung des neuen Gesetzes vor
und leitete diese ein. 
Gemäß den Vorgaben des Gesetzes
wurde vom Gründungskonvent u.a.
Folgendes erarbeitet:
die Größe des Senats mit 18 Personen
festgelegt und eine provisorische Satz-
ung einschließlich einer Wahlordnung
erlassen;

die Wahl eines Rektors oder einer Rek-
torin ausgeschrieben und ein diesbe-
züglicher Vorschlag erstellt;
die Größe des Universitätsrats mit neun
Personen festgelegt und vier der neun
Mitglieder gewählt.

Nach Bestellung seitens der Bundes-
regierung von vier weiteren Mitgliedern
hatte der Universitätsrat neben der
Wahl eines weiteren, neunten Mitglieds
vor allem die Aufgabe der Wahl des
Rektors (auf Vorschlag des Gründungs-
konvents) sowie der Wahl der Vizerek-
torInnen (auf Vorschlag des Rektors).
Mit der vollständigen personellen Be-
setzung aller drei Leitungsorgane im
September 2003 endete die erste Phase
der Implementierung des UG 2002.

Auf Grund der raschen Ausschreibung
der Senatswahlen durch den Rektor trat
der Senat an der Universität Wien erst-
mals Anfang Juni 2003 zusammen; so
konnte dieser in die weiteren Entschei-
dungsprozesse eingebunden werden.
Durch die Mitarbeit von Senatsmit-
gliedern in den Projektarbeitsgruppen
wirkten diese bei der Erarbeitung des
Organisationsplans von Beginn an mit.
Um die knappen zeitlichen Vorgaben
des UG 2002 zur Erarbeitung eines neu-
en Organisationsplans erfüllen zu kön-
nen, veröffentlichte das Rektorat bereits
Anfang Juli 2003 als Diskussionsgrund-
lage für die weiteren Schritte die „Eck-
punkte des Organisations- und Entwick-
lungsplans”,  in denen die Rahmenbe-
dingungen für die Reorganisation der
Universität Wien vorgestellt wurden. 

Noch im Juli 2003 begannen fünf Pro-
jektgruppen, die von vier Mitgliedern
des Gründungskonvents und von Frau
Univ.-Prof. Weigelin-Schwiedrzik gelei-
tet wurden, auf der Basis der „Eck-

Der Weg zum Organisationsplan

UUnniivveerrssiittäättssrraatt  --  SSeennaatt  --  RReekkttoorraatt

Oberste Organe der Universität sind
der Universitätsrat, das Rektorat
und der Senat. Der Rektor wird auf
Vorschlag des Senats vom Univer-
sitätsrat bestellt. Der Universitäts-
rat setzt sich aus Mitgliedern zu-
sammen, die einerseits vom Senat,
andererseits von der Bundesre-
gierung entsandt werden. Die Mit-
glieder des Rats bestellen selbst ein
weiteres Mitglied.

Dem Universitätsrat gehören neun
Mitglieder an, die keine Universi-
tätsangehörigen sind. Der Rat ist
nicht weisungsgebunden und ist für
fünf Jahre berufen. Der Vorsitzende
wird intern gewählt.
Zu seinen Aufgaben gehört die
Wahl des Rektors, der Rektorin,
sowie der VizerektorInnen.

Der Senat setzt sich aus 18 Mit-
gliedern zusammen, das Gremium
besteht aus zehn VertreterInnen der
UniversitätsprofessorInnen, zwei
der UniversitätsdozentInnen und
der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen, fünf Studierenden und einer
Vertreterin oder einem Vertreter
des allgemeinen Universitäts-
personals.

Das Rektorat setzt sich aus dem
Rektor und vier VizerektorInnen
zusammen. Der Rektor vertritt die
Universität nach außen und ist der
oberste Dienstvorgesetzte. Er ist
nicht weisungsgebungen und wird
— ebenso wie die VizerektorInnen  —
für vier Jahre bestellt. 
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punkte” und unter Einbindung von
internationalen ExpertInnen Vorschläge
zur Gliederung des wissenschaftlichen
Bereichs auszuarbeiten. Der Oktober
diente der Diskussion dieser Vorschläge
mit den Universitätsangehörigen und
der darauf aufbauenden Erarbeitung
eines Entwurfs für einen neuen Orga-
nisationsplan zur Gliederung des
wissenschaftlichen Bereichs durch das
Rektorat. 

Die Übergabe des neuen Organisations-
vorschlags an den Senat Anfang Novem-
ber letzten Jahres setzte jenen Prozess
der Entscheidungsfindung in Gang, der
in den letzten Monaten — nicht zuletzt
durch die Protestaktionen der Hoch-
schülerInnenschaft — in der inner- und
außeruniversitären Öffentlichkeit große
Aufmerksamkeit fand.

Während der Diskussion um den Orga-
nisationsplan trat in den Hintergrund,
dass die zeitlich äußerst knapp bemes-
senen Überleitungsbestimmungen des
neuen Gesetzes für das vierte Quartal
2003 eine Reihe weiterer Entscheidun-
gen erforderte, die das Rektorat als ope-
ratives Organ zu treffen hatte: 

So waren nicht nur der Organisations-
plan und wichtige Satzungsteile im
Studienbereich zu erarbeiten, sondern
auch der Drittmittelbereich mit all sei-
nen Beschäftigungsverhältnissen und
seiner Vermögensgebarung zu erfassen
sowie technisch-administrative Maß-
nahmen im Rechnungswesen und in der
Lohnverrechnung zu bewerkstelligen. 

Zwischen Oktober und Jänner wurden
insgesamt 14 Satzungsteile vom Senat
beschlossen; die technisch-administrati-
ve Umstellung auf die autonome, voll-
rechtsfähige Universität erfolgte dank
des großen Einsatzes der Verwaltung
rechtzeitig und ohne Probleme.

Während die Neuordnung des gesamt-
universitären Verwaltungsbereichs, ins-
besondere der Dienstleistungseinrich-
tungen, nach Zustimmung des Univer-
sitätsrats bereits mit 1. Jänner 2004 in
Kraft treten konnte, benötigte die Ent-
scheidungsfindung für die zukünftige
Organisationsstruktur im wissenschaft-
lichen Bereich ein Nachjustieren, damit
die divergierenden Vorstellungen von
Universitätsrat, Senat und Rektorat zu
einer ausgewogenen, gemeinsamen
Lösung gebracht werden konnten.

Mit der am 11. März erfolgten Ge-
nehmigung des neuen Organisations-
plans durch den Universitätsrat ist die
zweite Phase der Implementierung des
UG 2002 an der Universität Wien zu
einem vorläufigen Abschluss gelangt.
Die nächste Phase unterscheidet sich
von den Vorangegangenen nicht unwe-
sentlich: Sie erfordert die faktische Um-
setzung der getroffenen Organisations-
Entscheidungen. Durch den provisori-
schen Organisationsplan wurden im
Studien- und Lehrwesen bislang noch
die Bestimmungen der früheren Geset-
ze für den laufenden Betrieb fortge-
schrieben, mit dem Beschluss des Orga-
nisationsplans beginnt die aktive Um-
setzung der neuen Strukturen. 

Der Weg zum Organisationsplan

CChhrroonnoollooggiiee  ddeerr  EEnnttwwiicckklluunngg
ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnssppllaannss

JJuullii  22000033::  
Das Rektorat veröffentlichte  als
Diskussionsgrundlage für die weite-
ren Schritte die „Eckpunkte des Or-
ganisations- und Entwicklungs-
plans”,  in denen die Rahmenbedin-
gungen für die Reorganisation der
Universität Wien vorgestellt wur-
den. 

Erarbeitung von Vorschlägen zur
Gliederung des wissenschaftlichen
Bereichs von fünf Projektgruppen. 

OOkkttoobbeerr  22000033::
Diskussion der erarbeiteten Vor-
schläge mit den Universitäts-
angehörigen und Erarbeitung eines
Entwurfs für einen neuen Organi-
sationsplan zur Gliederung des wis-
senschaftlichen Bereichs durch das
Rektorat. 

NNoovveemmbbeerr  22000033::
Übergabe des neuen Organisations-
vorschlags an den Senat.

MMäärrzz  22000044::
Mit 11. März 2004 Genehmigung
des neuen Organisationsplans
durch den Universitätsrat.
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Das Universitätsgesetz 2002 sieht eine
weit greifende Neuregelung des Ver-
hältnisses zwischen Staat und Uni-
versität vor. Die Umwandlung der Uni-
versitäten von teilrechtsfähigen Anstal-
ten des Bundes zu vollrechtsfähigen
und weitgehend autonomen Institu-
tionen folgt der Annahme, dass die
Leistungs- und Innovationsfähigkeit
ebenso wie die Flexibilität moderner
Universitäten durch Selbstorganisation
und Eigenverantwortlichkeit wesentlich
besser gewährleistet werden kann als
durch die bisherige Praxis der staatli-
chen Lenkung mittels öffentlichem
Dienstrecht, Planstellenverwaltung und
Kameralistik. 

Da sich der Gesetzgeber im UG 2002
verpflichtete, die Finanzierung der
Universitäten aus öffentlichen Mitteln
weiterhin zu gewährleisten, hat dies
notwendigerweise ein Spannungsver-
hältnis von Autonomie und Kontrolle
zur Folge. 
Das UG 2002 versucht, diese Spannung
in differenzierter Weise aufzulösen:
Einerseits werden die obersten Kontroll-
und Leitungsorgane wie Universitätsrat,
Senat und Rektorat bezüglich ihrer
Bestellung, Aufgaben und Struktur prä-
zise definiert. Andererseits gewährt das
Gesetz eine weit gehende Organi-
sationsautonomie, d.h. die Erarbeitung
des Organisations- und Entwicklungs-
plans sowie der Satzung liegt in der
Selbstbestimmung der Institution. Aller-
dings verbietet das UG 2002 — mit einer
Ausnahme — entscheidungsbefugte
Kommissionen einzurichten: 
Nur der Senat darf seine Kompetenzen
an Kollegialorgane abtreten, die in sei-
nem Namen entscheiden.
Das Zusammenwirken der obersten
Organe wird durch eine komplexe
Rollenverteilung ausgeglichen: Dem

Universitätsrat kommt durch die Wahl
des Rektors oder der Rektorin aus
einem Vorschlag des Senats, durch die
Genehmigung des Entwicklungs- und
Organisationsplans sowie der Geba-
rungsrichtlinen eine zentrale Kontroll-
und Aufsichtsfunktion zu. Nicht zuletzt
durch den Abschluss der Zielver-
einbarungen mit der Rektorin oder dem
Rektor und der Genehmigung des
Entwicklungsplans erhält er auch als
strategisches Organ hohe Bedeutung.

Der Senat als Kollegialorgan auf höchs-
ter Ebene konzentriert die Mitbestim-
mungsrechte der Universitätsangehöri-
gen: Er entsendet vier von neun Mit-
gliedern des Universitätsrats, erstellt
den Dreiervorschlag zur Wahl des Rek-
tors oder der Rektorin und genehmigt
die Satzung. Durch die Erlassung der
Curricula für ordentliche Studien und
die Zuständigkeit für Berufungsvor-
schläge und Habilitationen kommt ihm
vor allem im akademischen Bereich
eine entscheidende Rolle zu.

Die Übertragung von Autonomie be-
dingt gleichzeitig eine präzise Zuord-
nung von Verantwortung und eine ent-
sprechende Verantwortlichkeit der Ent-
scheidungsträgerInnen. Das UG 2002
sieht für die operativen Agenden das
Rektorat als kollegiales Führungsorgan
vor, wobei einige Aufgaben per Gesetz
direkt zum Rektor bzw. der Rektorin
ressortieren. Für den Rektor oder die
Rektorin gilt — ebenso wie für alle ande-
ren InhaberInnen von Leitungsfunkti-
onen im wissenschaftlichen Bereich —
das Prinzip der doppelten Legitimation. 
Das Rektorat ist das oberste operative
Organ der Universität, ihm obliegt die
Leitung der Universität sowie die
Vertretung nach außen. Das Rektorat
entwirft den Organisations- und Ent-

Die Universität Wien im
Universitätsgesetz 2002

MMiittgglliieeddeerr  ddeess  SSeennaattss  UUGG  22000022
UUnniivveerrssiittäätt  WWiieenn::

Vertreterinnen und Vertreter der
Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard
Clemenz (Vorsitzender) 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
Univ.-Prof. Dr. Constanze Fischer-
Czermak (2. Stellvertreterin des
Vorsitzenden) 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Ingeborg
Gerda Gabriel (aufgrund eines
Forschungsfreisemesters im Som-
mersemester 2004 vertreten durch
Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Frankl)
Univ.-Prof. Dr. Susanne Heine 
Univ.-Prof. Dr. Wolfram Richter 
Univ.-Prof. Dr. Herbert Schendl 
Univ.-Prof. Dr. Othmar Steinhauser 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Thienel 
Univ.-Prof. Dr. Ekkehard Weber

Vertreterinnen und Vertreter der
Universitätsdozentinnen und Uni-
versitätsdozenten sowie der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Forschungs-
und Lehrbetrieb:
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Ecker 
ao. Univ.-Prof. Dr. Germain Weber
(1. Stellvertreter des Vorsitzenden)

Vertreterin oder Vertreter des all-
gemeinen Universitätspersonals:
MMag. DDr. Markus Gerhold

Vertreterinnen und Vertreter der
Studierenden:
Elisabeth Hirt 
Odin Kröger 
Daniel Richter
Vera Schwarz 
Liselotte Tschepen 
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wicklungsplan zur Vorlage an den Senat
und den Universitätsrat und erstellt die
Satzung zur Vorlage an den Senat. Zu-
letzt definiert das Rektorat durch die Er-
arbeitung des Entwurfs der Leistungs-
vereinbarungen sowie durch die Erstel-
lung des Leistungsberichts und der Wis-
sensbilanz Vorgaben für die strategi-
sche Ausrichtung der Universität.

Leistungsvereinbarungen
Universitäten als autonome Institu-
tionen, die zweckfrei Wissenschaft be-
treiben können, haben gesetzlich festge-
legte Aufgaben in der Lehre und For-
schung zu erfüllen. Die effiziente Er-
füllung dieser Aufgaben wird im UG
2002 nicht mehr durch ministerielle
Anordnungen, sondern durch das
Instrument der Leistungsvereinbarun-
gen zwischen dem Bund und der jewei-
ligen Universität erwirkt.

Die Leistungsvereinbarungen stellen
das wesentliche Steuerungsinstrument
dar, mit dem einerseits die universitä-
ren Leistungen definiert und gemessen,
andererseits finanzielle Ressourcen
bereitgestellt werden sollen. Sie ver-
pflichten zunächst die Gesamtuniver-
sität und ihre Leitungsorgane in den
Vereinbarungen mit dem Ministerium,
finden ihre Fortsetzung jedoch in einer
Kaskade von Zielvereinbarungen zwi-
schen Rektorat und Organisationsein-
heiten der Universität (Fakultäten,
Zentren und deren Subeinheiten) sowie
zwischen diesen und den einzelnen
MitarbeiterInnen. 

Die frühere „Verordnungskultur” wird
mit dem Instrument der Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen in eine „Verein-
barungskultur” umgewandelt. 

Die Umsetzung des UG 2002 an der
Universität Wien
Nach den Vorgaben des UG 2002 muss
zuerst der Organisationsplan und dann
der Entwicklungsplan der Universität
erstellt werden. Die Struktur der inne-
ren Organisation überlässt das Gesetz
der jeweiligen Universität.

Fakultäten und Zentren
Die Universität Wien folgt hier der vom
Gesetz beabsichtigten Wende zu einem
2-Ebenen-Modell (eine Leitungsebene,
eine Ebene von Organisationsein-
heiten). Die Gliederung in relativ große
Fachbereiche als Organisationsein-
heiten geht in Richtung eines
Department-Systems. Die teils über-
nommenen, teils neu geschaffenen
Fakultäten und Zentren sollen von ihrer
Zusammensetzung und Größe her opti-
male Partner für Zielvereinbarungen
und für die Erarbeitung der Entwick-
lungspläne darstellen. Die Wahl der Be-
zeichnung „Fakultät” für die Organi-
sationseinheiten knüpft an die lange
Geschichte der Universität Wien an;
diese Bezeichnung ist international
etabliert und akzeptiert. 

Die Leitung der Fakultäten und
Zentren
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben kön-
nen nur UniversitätsprofessorInnen
oder außerordentliche Universitätspro-
fessorInnen zu LeiterInnen wissen-
schaftlicher Organisationseinheiten be-
stellt werden. Der Modus der Bestellung
— Vorschlag durch die Mehrheit der
UniversitätsprofessorInnen, Ernennung
durch das Rektorat — ist gesetzlich vor-
gegeben und folgt dem Prinzip der dop-
pelten Legitimation. Bei den Stellvertre-
terInnen wird dieses Prinzip durch die
Anhörung der Fakultätskonferenz wei-
tergeführt. 

Die Universität Wien im
Universitätsgesetz 2002

AAuuffggaabbeenn  ddeess  RReekkttoorraattss::

Leitung der Universität Wien,
Vertretung der Universität Wien
nach außen;
Erstellung des Organisations- 
plans und des Entwicklungs-
plans;
Satzung: Erstellung eines Ent-
wurfs der Satzung zur Vorlage
an den Senat;
Leistungsvereinbarungen: Er- 
stellung eines Entwurfs der Leis-
tungsvereinbarung zur Vorlage
an den Universitätsrat;
Studienwesen: Aufnahme der 
Studierenden, Einhebung der
Studienbeiträge in der gesetzlich
festgelegten Höhe, Stellung-
nahme zu den Curricula;
Personalwesen: Zuordnung der
Universitätsangehörigen zu den
einzelnen Organisationseinhei- 
ten;
Finanzwesen: Einrichtung eines
Rechnungs- und Berichtswesens,
Budgetzuteilung, Gestaltung 
und Führung der Gebarung der 
Universität, Erstellung des
Rechnungsabschlusses;
Leistungsbericht und Wissens-
bilanz: Erstellung des jährlichen
Leistungsberichts und der
Wissensbilanz;
Zurückverweisung rechtswidri-
ger Entscheidungen anderer Or-
gane, Fristsetzung und Ersatz-
vornahme bei Säumnis anderer
Organe. Alle weiteren Aufgaben,
für die kein anderes Organ
zuständig ist.
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Auf der Ebene der Organisationsein-
heiten werden strategische und operati-
ve Entscheidungsstrukturen nicht von-
einander getrennt. Den LeiterInnen —
bei Fakultäten heißen sie Dekanin oder
Dekan, bei Zentren heißen sie Zen-
trumsleiterin oder Zentrumsleiter — ob-
liegt beispielsweise die Führung der
laufenden Geschäfte ebenso wie die
Koordination der Forschungstätigkeit
und die Strategieplanung der Fakultät
oder des Zentrums. 
Ihre entscheidende Aufgabe liegt einer-
seits im Abschluss der Zielverein-
barungen mit dem Rektorat, anderer-
seits im Abschluss der daraus resul-
tierenden Zielvereinbarungen mit den
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen.
Im Rahmen der Zielvereinbarungs-
gespräche wird die Mittelvergabe in der
Organisationseinheit geregelt.

BBeerraattuunnggssoorrggaannee  aauuff  FFaakkuullttäättsseebbeennee

Fakultätskonferenzen
Auf der Ebene der Fakultäten bzw.
Zentren werden Fakultätskonferenzen
bzw. Zentrumskonferenzen als kollegial
besetzte Beratungsorgane eingerichtet
(das Folgende gilt analog für Zentren).
Dem Dekan oder der Dekanin obliegt
die Festlegung der Größe der Fakultäts-
konferenz sowie ihre Leitung, er oder
sie hat jedoch kein Stimmrecht. 

Die Aufgaben der Fakultätskonferenz
bestehen insbesondere in der Beratung
und Stellungnahme zu allen organisato-
rischen und strategischen Vorgaben der
Fakultätsleitung, beispielsweise bei der
Errichtung und Veränderung der Bin-
nenstruktur oder zum Entwurf des Ent-
wicklungsplans einer Fakultät. Wenn in
den Zielvereinbarungen zwischen Rek-
torat und Fakultätsleitung die Einrich-
tung eines wissenschaftlichen Beirats

festgelegt wird, kann die Fakultäts-
konferenz bei der Bestellung der Mit-
glieder durch das Rektorat beratend
mitwirken.

Wissenschaftliche Beiräte
(Scientific Advisory Boards)
Jede Fakultät hat die Möglichkeit, einen
wissenschaftlichen Beirat (Scientific
Advisory Board) einzurichten, der sich
aus drei bis fünf internationalen Wis-
senschafterInnen der entsprechenden
Disziplinen zusammensetzt. Durch die
Einrichtung von wissenschaftlichen Bei-
räten wird der „internationale Blick” auf
die Entwicklung der Fakultäten ermög-
licht. Meinungen und Perspektiven von
externen WissenschafterInnen sollen
die strategischen Vorstellungen der Mit-
glieder der Organisationseinheit ergän-
zen und internationale Exzellenz auch
für die Zukunft gewährleisten.

Studienprogrammleitungen
Fakultäten und Zentren sind für For-
schung und Lehre verantwortlich. Mit
der Institution der Studienprogrammlei-
tungen werden spezifische Funktions-
trägerInnen geschaffen, die als „Mana-
gerInnen der Studienorganisation und
des Studienbetriebs” fungieren. 

War bislang die Studienorganisation
vielfach ein mehr oder weniger differen-
ziertes Abbild der Forschungsorga-
nisation, so ist nun die Voraussetzung
für eine eigenständige Gestaltung nach
Maßgabe der Bildungs- und Ausbil-
dungsziele geschaffen. Die Studien-
programmleiterInnen sind verantwort-
lich für die Erstellung des jährlichen
Lehrprogramms, setzen Maßnahmen im
Bereich Qualitätssicherung und über-
nehmen studienrechtliche und studien-
organisatorische Agenden. Sie agieren
mit ihren Teams als Schnittstelle zwi-

Die Universität Wien im
Universitätsgesetz 2002

AAuuffggaabbeenn  ddeess  RReekkttoorrss  ooddeerr  ddeerr
RReekkttoorriinn::

Vorsitzende/r sowie SprecherIn
des Rektorats;
Erstellung eines Vorschlags für
die Wahl der Vizerektorinnen
und Vizerektoren;
Verhandlung und Abschluss der
Leistungsvereinbarungen mit der
Bundesministerin oder dem
Bundesminister;
Ausübung der Funktion des ober-
sten Vorgesetzten des gesamten
Universitätspersonals;
Auswahlentscheidung aus Be-
setzungsvorschlägen der Beru-
fungskommissionen für Universi-
tätsprofessorInnen;
Führung von Berufungsver-
handlungen;
Erteilung von Vollmachten an
Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 
nehmer der Universität zum Ab- 
schluss von Rechtsgeschäften im
Namen der Universität.

MMiittgglliieeddeerr  ddeess  RReekkttoorraattss  uunndd
iihhrree  GGeesscchhääffttssbbeerreeiicchhee::

Georg Winckler
Rektor
Johann Jurenitsch
Vizerektor für Ressourcen und
Bibliothekswesen
Arthur Mettinger
Vizerektor für Lehre und Interna-
tionales
Martha  Sebök
Vizerektorin für Personalwesen und
Frauenförderung
Günther Vinek
Vizerektor für Informationsmanage-
ment und Organisation
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schen Lehrenden, Studierenden und der
Universitätsverwaltung. 

Studienkonferenzen als Beratungsorga-
ne der Studienprogrammleitungen
Je Studienprogrammleitung wird eine
Studienkonferenz als Beratungsorgan
eingerichtet. Über die Studienkonferen-
zen sind Studierende und Lehrende, die
jeweils die Hälfte der Mitglieder stellen,
in die Erstellung des Lehrprogramms
und in die Qualitätssicherung des Stu-
dien- und Lehrprogramms eingebun-
den.

Innovative Formen der Zusammenarbeit
Der Organisationsplan schafft über die
Möglichkeit der Einrichtung von inter-
und intrafakultären Forschungs-
plattformen die Voraussetzung für neue
Formen der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit. Innovative, an der Univer-
sität Wien noch nicht verankerte For-
schungsgebiete erhalten durch die For-
schungsplattformen eine organisatori-
sche Grundlage. 

Aufgaben des Universitätsrats
Genehmigung des Entwicklungs-

plans, des Organisationsplans und des
Entwurfs der Leistungsvereinbarung
der Universität sowie der Geschäfts-
ordnung des Rektorats;

Stellungnahme zur Ausschreibung
der Funktion der Rektorin oder des Rek-
tors durch den Senat;

Wahl der Rektorin oder des Rektors
aus dem Dreiervorschlag des Senats
sowie Wahl der Vizerektorinnen und
Vizerektoren auf Grund eines Vor-
schlags der Rektorin oder des Rektors
und nach Stellungnahme des Senats
bzw. bis spätestens acht Wochen nach
der Rektorswahl;

Abschluss des Arbeitsvertrags und
der Zielvereinbarung mit der Rektorin
oder dem Rektor;

Abberufung der Rektorin oder des
Rektors und der Vizerektorinnen und
Vizerektoren;

Nominierung eines weiblichen und
eines männlichen Mitglieds für die
Schiedskommission;

Stellungnahme zu den Curricula und
zu den Studienangeboten außerhalb der
Leistungsvereinbarung;

Genehmigung der Gründung von
Gesellschaften und Stiftungen;

Genehmigung der Richtlinien für die
Gebarung sowie Genehmigung des
Rechnungsabschlusses, des Leistungs-
berichts des Rektorats und der Wissens-
bilanz und Weiterleitung an die Bundes-
ministerin oder den Bundesminister;

Bestellung einer Abschlussprüferin
oder eines Abschlussprüfers zur Prü-
fung des Rechnungsabschlusses der
Universität;

Zustimmung zur Begründung von
Verbindlichkeiten, die über die laufende
Geschäftstätigkeit der Universität hin-
ausgehen, sowie Ermächtigung des
Rektorats, solche Verbindlichkeiten bis
zu einer bestimmten Höhe ohne vorhe-
rige Einholung der Zustimmung des
Universitätsrats einzugehen;

Berichtspflicht an die Bundes-
ministerin oder den Bundesminister bei
schwerwiegenden Rechtsverstößen von
Universitätsorganen sowie bei Gefahr
eines schweren wirtschaftlichen
Schadens.

Die Universität Wien im
Universitätsgesetz 2002

MMiittgglliieeddeerr  ddeess  UUnniivveerrssiittäättssrraattss
ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  WWiieenn::

Mag. Max Kothbauer (Vorsitzender)
Dr. Brigitte Birnbaum
Dr. Reinhold R. Grimm 
Dr.-Ing. Aylâ Neusel 
Dr. Helga Rübsamen-Waigmann
Mag. Dr. Friedrich Stefan
Dr. Karl Stoss
Dr. Dennis Tsichritzis 
Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell
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Die fachliche Einteilung der Wissen-
schaften unterliegt durch die kontinu-
ierliche Erweiterung des Wissens einem
permanenten Entwicklungsprozess. Um
diesen Veränderungen gerecht werden
zu können, ist eine  umfassende Neu-
strukturierung der wissenschaftlichen
Organisationseinheiten zweckmäßig
geworden. Ziel der Organisationsreform
ist es, die Universität Wien als eine der
führenden Universitäten im neuen
Europa zu etablieren.

Dieser Neugestaltung gingen zahlreiche
Entwicklungsschritte voraus. Anhand
eines vom Rektorat vorgelegten Anfor-
derungsprofils zu den „Eckpunkten des
Organisations- und Entwicklungsplans”
arbeiteten fünf Projektgruppen unter
Einbindung internationaler Expert-
Innen Vorschläge zur Neugliederung
des wissenschaftlichen Bereichs aus.
Vorrangige Kriterien für die Planung
waren: fachlich sinnvolle Einheiten zu
bilden, die Forschungsorientierung zu
stärken und bessere Rahmenbedingun-
gen für den Lehrbereich zu schaffen,
das Studienangebot international auszu-
richten, eine effiziente und eigenverant-
wortliche Fakultäts- und Zentrumslei-
tung einzurichten sowie die administra-
tiven Rahmenbedingungen für Wissen-
schafterInnen und Studierende zu ver-
bessern. 

Ab dem Wintersemester 2004/05 wer-
den die wissenschaftlichen Organi-
sationseinheiten in Fakultäten und Zen-
tren gegliedert. Fakultäten haben
Forschungs- und Lehraufgaben. Zentren
übernehmen neben Forschung und
Lehre besondere Aufgaben für die
Universität Wien oder dienen überwie-
gend der Forschung oder überwiegend
der Lehre. 

DDiiee  NNeeuuoorrggaanniissaattiioonn  vvoonn
SSttuuddiiuumm  uunndd  LLeehhrree

Das UG 2002 überträgt auch die
Organisationsform des Studien- und
Lehrwesens in die Gestaltungs-
autonomie der Universitäten. Die Uni-
versität Wien hat — wie viele andere
Universitäten — diese Möglichkeit dazu
genutzt, eine eigenständige Organisa-
tionsstruktur zu schaffen, die zwar mit
dem Forschungsbetrieb eng vernetzt,
aber dennoch primär auf die spezifi-
schen Bedürfnisse des Studien- und
Lehrbetriebs abgestimmt ist. 

Dabei war es ein wesentliches Anliegen:

die bislang zersplitterten Kompeten-
zen zu bündeln und klare Verantwort-
lichkeiten in der Studien- und Lehr-
organisation zu schaffen;

die bürokratischen Abläufe zu verein-
fachen und die Betreuung der
Studierenden in organisatorischen
Belangen zu verbessern;

eindeutige AnsprechpartnerInnen für
Studierende und Lehrende zu definie-
ren;

eine einheitliche Spruchpraxis im
Studienbereich sicherzustellen.
Die neuen Organe der Lehrorganisation
sind die Studienprogrammleitungen
und ihre Beratungsorgane — die Stu-
dienkonferenzen. 

StudienprogrammleiterInnen werden
auf Vorschlag der LeiterInnen der an
den Lehraufgaben beteiligten Fakultä-
ten oder Zentren und nach Anhörung
der betroffenen Fakultätskonferenz(en)
sowie der Studienrichtungsvertre-
tung(en) durch das Rektorat bestellt.
Gemeinsam mit ihren Stellvertreter-
Innen obliegt ihnen die Aufgabe der
Lehrprogrammerstellung, der Qualitäts-

Die neue Gliederung der Fakultäten

DDiiee  GGlliieeddeerruunngg  ddeerr  1155  FFaakkuull--
ttäätteenn  uunndd  22  ZZeennttrreenn::

1. Katholisch-Theologische Fakultät 
2. Evangelisch-Theologische Fakultät 
3. Rechtswissenschaftliche Fakultät 
4. Fakultät für Wirtschaftswissen-

schaften 
5. Fakultät für Informatik 
6. Historisch-Kulturwissenschaft-

liche Fakultät 
7. Philologisch-Kulturwissenschaft-

liche Fakultät 
8. Fakultät für Philosophie und Bil-

dungswissenschaft 
9. Fakultät für Psychologie

10. Fakultät für Sozialwissenschaften 
11. Fakultät für Mathematik 
12.Fakultät für Physik 
13.Fakultät für Chemie 
14.Fakultät für Geowissenschaften,

Geographie und Astronomie 
15. Fakultät für Lebenswissenschaften

Zentrum für Translations-
wissenschaft 
Zentrum für Sportwissenschaft
und Universitätssport

DDiiee  FFaakkuullttäättsskkoonnffeerreennzzeenn::
An jeder Fakultät wird als
Beratungsorgan eine Fakultäts-
konferenz eingerichtet, die mindes-
tens neun Personen umfasst. Diese
setzt sich aus VertreterInnen der
ProfessorInnen, des Mittelbaus und
der Studierenden (2:1:1) und eine/r
VertreterIn des allgemeinen Univer-
sitätspersonals zusammen. 
Der/die DekanIn leitet die
Fakultätskonferenz und gehört ihr
als ständige Auskunftsperson an.
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sicherung der Lehre sowie der Wahr-
nehmung von studienrechtlichen und
studienorganisatorischen Agenden.

Erstellung des Lehrprogramms für
das Studienjahr
Die Professionalisierung der Lehror-
ganisation sieht einerseits eine bedarfs-
orientierte Planung der Lehre, anderer-
seits ein flexibles Reagieren, z.B. bei
großen Schwankungen bei der Zahl der
StudienanfängerInnen, vor. Das zentra-
le Planungsinstrument sind jährliche
Zielvereinbarungen im Lehrbereich.

Um die Grunddaten für die Zielver-
einbarung zu erarbeiten, wird auf der
Ebene der Studienrichtung der Bedarf
an Lehrveranstaltungen ermittelt, für
jede Fakultät oder jedes Zentrum wird
die vorhandene Lehrkapazität festge-
stellt. Auf der Basis dieser Daten wer-
den zwischen jeder Studienprogramm-
leitung und dem Rektorat — im Zuge
eines geregelten Verfahrens, das insbe-
sondere die Studienkonferenzen, die
potenziellen Lehrenden und die Dekan-
innen und Dekane einbezieht — Ziel-
vereinbarungen über die anzubietenden
Studienprogramme abgeschlossen.

Die von der Studienprogammleitung
empfohlenen Lehrenden werden von
der Dekanin oder dem Dekan (bei
Zentren: von der Leiterin oder dem
Leiter des Zentrums) mit der Lehre
betraut, wobei diese die Möglichkeit
eines begründeten Vetos haben. Bei der
Durchführung der Lehrveranstaltungen
sind die Lehrenden im Rahmen der fest-
gelegten Curricula für die Inhalte und
die Gestaltung weiterhin autonom ver-
antwortlich. 

Der Studienprogrammleitung obliegt
lediglich die Überprüfung der Qualität
der durchgeführten Lehre.

Änderung und Neugestaltung von
Studienplänen
Das UG 2002 legt fest, dass die
Entscheidungen über die Änderung und
Neugestaltung von Studienplänen nicht
mehr beim Bildungsministerium, son-
dern bei der Universität, konkret bei der
Curricularkommission des Senats lie-
gen. Für die Erlassung eines neuen
Curriculums und für die Änderung
eines bestehenden Curriculums oder
Studienplans wird bei Bedarf im Bereich
der betreffenden Studienrichtung eine
Arbeitsgruppe eingerichtet. In diesen
fachspezifischen Arbeitsgruppen sind
mindestens ein Viertel der Mitglieder
Studierende. 

Auch studienrechtliche Fragestellungen
müssen durch das Außer-Kraft-Treten
des UniStG und durch die im UG 2002
festgeschriebenen Regelungen neu or-
ganisiert und gestaltet werden. So muss
ein für studienrechtliche Angelegenhei-
ten in erster Instanz zuständiges mono-
kratisches Organ geschaffen werden.
An der Universität Wien wurde dafür
die Bezeichnung Studienpräses ge-
wählt. Auf Empfehlung des Senats
nimmt Arthur Mettinger, Vizerektor für
Lehre und Internationales, diese Funkti-
on wahr. Die Festschreibung der studi-
enrechtlichen Regelungen erfolgt über
einen entsprechenden Satzungsteil.

Die Neuorganisation von
Studium und Lehre

DDiiee  CCuurrrriiccuullaarrkkoommmmiissssiioonn::
Die Curricularkommission besteht
aus 9 Mitgliedern: 4 Universitäts-
professorInnen, 2 VertreterInnen
der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen, wovon eine oder einer habili-
tiert sein muss, und 3 VertreterIn-
nen der Studierenden.
Die UniversitätsprofessorInnen und
die wissenschaftlichen Mitarbeiter-
Innen werden auf Vorschlag der
Kurien vom Senat, die Studieren-
denvertreterInnen werden nach den
Bestimmungen des HSG entsandt.

Vorsitzender der Curricular-
kommission: 
Univ.Prof Dr. Ekkehard Weber;
Stellvertretender Vorsitzender: 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Herbert
Hrachovec. 

DDiiee  SSttuuddiieennpprrooggrraammmmlleeiittuunnggeenn::
Sie fungieren als „ManagerInnen
der Studienorganisation und des
Studienbetriebs” auf der Ebene der
Organisationseinheiten.
Die StudienprogrammleiterInnen
betreuen je nach Studierendenzah-
len eine große oder mehrere kleine-
re Studienrichtungen im Hinblick
auf Erstellung des jährlichen Lehr-
programms, setzen Maßnahmen im
Bereich Qualitätssicherung und
übernehmen studienrechtliche und
studienorganisatorische Agenden. 

SSttuuddiieennkkoonnffeerreennzzeenn::
Je Studienprogrammleitung wird
eine Studienkonferenz eingerichtet,
diese ist in die Agenden der Stu-
dienprogrammleitung eingebun-
den. Sie setzt sich zu gleichen Tei-
len aus Studierenden und Lehren-
den zusammen.
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Wissenschaftliche Beiräte
(Scientific Advisory Boards)
Die Verankerung eines aus externen
WissenschafterInnen zusammengesetz-
ten Beratungsgremiums in Forschung
und Lehre ist ein zentrales Anliegen der
Neuorganisation der Universität Wien.
Die Erfahrungen mit der Forschungs-
und Lehrevaluation der letzten Jahre
zeigten, wie wichtig es ist, auf externe
BeraterInnen zurückzugreifen, da wert-
volle Empfehlungen „von außen” ent-
scheidende Impulse für die Weiterent-
wicklung geben konnten. 
Die wissenschaftlichen Beiräte sind im
Organisationsplan sowohl auf der Ebene
der Fakultäten und Zentren als auch auf
der Ebene der Gesamtuniversität vorge-
sehen.

Wissenschaftliche Beiräte der
Fakultäten und Zentren
Im neuen Organisationsplan können auf
der Ebene der Fakultäten und Zentren
wissenschaftliche Beiräte eingerichtet
werden. 

Die Beratung durch die Mitglieder der
wissenschaftlichen Beiräte ergänzt die
Evaluation, um den Fakultäten Gremien
zur Seite zu stellen, die ausschließlich
der Beratung ihrer Wissenschafter-
Innen dienen. Die Ausrichtung auf die
internationale Universitätslandschaft,
auf internationale Forschung und Lehre
soll an der Universität Wien verstärkt
werden. 

Durch die Beratungstätigkeit soll der
wissenschaftliche Nachwuchs beson-
ders gefördert werden. Den wissen-
schaftlichen Beiräten kommt auch eine
wichtige Rolle im Kontext von Strategie-
und Entwicklungsplanung der wissen-
schaftlichen Einheiten zu. Außerdem
sollen die Beiräte den Fakultäten sowohl

beim Abschluss der Zielvereinbarungen
als auch bei deren Umsetzung zur Seite
stehen. Die Vorschläge zur Besetzung
der Beiräte kommen aus den jeweiligen
Fakultäten. Ob ein wissenschaftlicher
Beirat eingerichtet wird oder nicht, ist
letztlich jeder Fakultät und jedem
Zentrum freigestellt.

Die wissenschaftlichen Beiräte sollen
von WissenschafterInnen besetzt wer-
den, die einen hervorragenden Über-
blick über die Weiterentwicklung der an
der jeweiligen Fakultät repräsentierten
Fächer besitzen. 

Struktur und Bestellung 
Der wissenschaftliche Beirat besteht
aus mindestens drei und höchstens fünf
unabhängigen, international ausgewie-
senen WissenschafterInnen, welche die
Fähigkeit zur Beratung bei der Weiter-
entwicklung der an den Fakultäten be-
heimateten Fächer aufweisen. Jede/r ha-
bilitierte Angehörige des wissenschaft-
lichen Universitätspersonals kann ge-
eignete Personen vorschlagen. Das Rek-
torat wählt die Mitglieder des wissen-
schaftlichen Beirats nach Anhörung des
Dekans oder der Dekanin und nach
einer Stellungnahme der Fakultätskon-
ferenz aus; die Funktionsperiode ist auf
vier Jahre festgelegt.

Internationale Orientierung

WWiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  BBeeiirraatt  ddeerr
UUnniivveerrssiittäätt  WWiieenn

Eine ähnliche Funktion wie die wis-
senschaftlichen Beiräte der Fakul-
täten übt auch der wissenschaftli-
che Beirat der Universität aus, wo-
bei hier der Schwerpunkt auf der
Analyse der internationalen Ent-
wicklungen in Forschung und Lehre
in Bezug auf die Universität Wien
liegt. Die Besetzung des wissen-
schaftlichen Beirats der Universität
ist durch die Universitätsleitung
(Senat, Rektorat, Universitätsrat)
legitimiert. Nur international in
Forschung und Lehre renommierte
WissenschafterInnen kommen für
den wissenschaftlichen Beirat der
Universität Wien in Frage. Beson-
dere Kenntnisse über die Univer-
sität Wien und den an ihr vertrete-
nen Fächerkanon sind Grundvor-
aussetzung für die Nominierung in
den wissenschaftlichen Beirat der
Universität.

SSttrruukkttuurr  uunndd  BBeesstteelllluunngg

Der wissenschaftliche Beirat der
Universität Wien besteht aus sieben
unabhängigen und international
ausgewiesenen Wissenschafter-
Innen. Der Senat und der Universi-
tätsrat wählen aus einem Vorschlag
des Rektorats jeweils zwei Personen
aus. Diese vier Mitglieder schlagen
drei weitere Personen zur Bestel-
lung vor. Die Funktionsperiode des
wissenschaftlichen Beirats endet
zeitgleich mit jener des Rektorats. 
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Hintergründe der Neustrukturierung 
Lehre und Forschung an der Universität
bedürfen eines flexiblen Verwaltungs-
netzes, das in organisatorischen Be-
langen unbürokratische Hilfestellungen
gewährleistet und WissenschafterInnen
und Studierende von administrativen
Agenden entlastet. Diese Aufgabe leis-
ten die Verwaltungsangestellten der
Universität Wien. 

Um die Verwaltungsabläufe künftig zu
optimieren, wurde im Organisations-
plan der Universität Wien eine Neuglie-
derung der Dienstleistungseinrichtun-
gen verankert. Die darin definierte neue
Struktur entspricht der Zielsetzung der
Universitätsleitung, die administrativen
Rahmenbedingungen für Wissenschaf-
terInnen und Studierende an den Uni-
versitäten zu verbessern. So wurde ins-
gesamt an der Universität Wien die Zahl
der Einheiten verringert, indem Paral-
lelstrukturen aufgehoben wurden.
Durch die Zusammenlegung von Ein-
heiten und die daraus resultierenden
Synergieeffekte kann das entsprechen-
de Wissen schneller und gezielter wei-
tergegeben und die Unterstützung des
wissenschaftlichen Bereichs optimiert
werden.

Struktur und Leitung der Einheiten
Der Organisationsplan sieht drei
Formen von Einheiten vor: Neben den
Dienstleistungseinrichtungen sind dies
die Stabsstellen und die so genannten
besonderen Einrichtungen. Während
die Dienstleistungseinrichtungen den
Auftrag haben, alle Universitätsange-
hörigen zu unterstützen, assistieren die
Stabsstellen insbesondere der Universi-
tätsleitung in Entscheidungsfindungs-
prozessen und bei deren Umsetzung.
An der Universität Wien besitzt die
Qualitätssicherung den Status einer

besonderen Einrichtung, diese unter-
steht auf Grund ihres objektiven
Evaluierungsauftrags einer unabhängi-
gen, international verankerten fachli-
chen Leitung.
Mit Ausnahme der Qualitätssicherung
werden die LeiterInnen und Stellvertre-
terInnen der jeweiligen Einheiten vom
Rektorat bestellt. Diese nehmen die
Funktion der Dienstvorgesetzten für das
der Einheit zugeordnete Universitäts-
personal wahr und entscheiden im Ein-
vernehmen mit dem Rektorat über eine
mögliche Untergliederung der Dienst-
leistungseinrichtung in Sub-Bereiche.

Qualitätssicherung
Zu den Aufgaben der Qualitäts-
sicherung zählen die Evaluierung von
Forschung, Lehre und Verwaltung. Ein
Scientific Evaluation Board aus drei
unabhängigen, international renom-
mierten WissenschafterInnen plant in
Kooperation mit der Universitätsleitung
die Evaluationsprozesse. Die Mitglieder
des Scientific Evaluation Board werden
auf Vorschlag des Rektorats durch den
Senat und den Universitätsrat bestellt,
ihre Funktionsperiode ist auf einen
Zeitraum von drei Jahren begrenzt. Auf
Vorschlag des Scientific Evaluation
Board bestellt das Rektorat für drei
Jahre eine/n unabhängige/n fachliche/n
LeiterIn für die Einheit Qualitäts-
sicherung.

Durch die Stärkung und den Ausbau
dieser Einheit strebt die Universität
Wien eine umfassende Qualitätssteige-
rung in Forschung und Lehre sowie auf
organisatorischer Ebene an, schließlich
sollen alle Universitätsangehörigen —
nicht zuletzt durch die aktive Ein-
bindung mittels regelmäßiger Befra-
gungen — von dieser Evaluationsinstanz
profitieren.

Die Neuordnung der
Dienstleistungseinrichtungen

ÜÜbbeerrbblliicckk  üübbeerr  ddiiee  DDiieennssttlleeiiss--
ttuunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn,,  SSttaabbsssstteelllleenn
uunndd  ddiiee  bbeessoonnddeerree  EEiinnrriicchhttuunngg  

Dienstleistungseinrichtungen 

Bibliotheks- und Archivwesen 
Finanzwesen und Controlling 
Forschungsservice und Interna- 
tionale Beziehungen 
Öffentlichkeitsarbeit  und Veran- 
staltungsmanagement 
Personalwesen und Frauenför- 
derung 
Raum-  und Ressourcenmanage-  
ment 
Studien- und Lehrwesen 
Zentraler Informatikdienst

Stabsstellen

Verwaltungskoordination und Recht 
Büro des Universitätsrats 
Büro des Senats 
Büro des Rektorats 

Besondere Einrichtungen

Qualitätssicherung 
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DekanInnen und ZentrumsleiterInnen
Wissenschaftliche Organisationsein-
heiten der Universität Wien sind Fakul-
täten und Zentren. Geleitet werden
Fakultäten von der Dekanin oder dem
Dekan, Zentren von der Zentrums-
leiterin oder dem Zentrumsleiter (das
Folgende gilt jeweils analog für
ZentrumsleiterInnen).
Nach der Implementierung der
Fakultäten wird die Dekanin oder der
Dekan vom Rektorat für die Dauer von
zwei Jahren bestellt, Wiederbestel-
lungen sind möglich. Das Rektorat
wählt aus einem mindestens drei
Personen umfassenden Vorschlag der
Mehrheit der Universitätsprofessor-
Innen eine Universitätsprofessorin oder
einen Universitätsprofessor bzw. eine
Universitätsdozentin oder einen Univer-
sitätsdozenten zur Leiterin oder zum
Leiter der Organisationseinheit. Die
StellvertreterInnen (VizedekanInnen)
werden auf Vorschlag der Dekanin oder
des Dekans und nach Anhörung der
Fakultätskonferenz vom Rektorat be-
stellt — je nach Größe und Fächervielfalt
der Fakultät sind bis zu drei Stell-
vertreterInnen möglich.
Unmittelbar nach ihrer Wahl müssen
die DekanInnen die Größe der Fakul-
tätskonferenz, des Beratungsorgans der
Fakultät, festlegen und die Wahl ihrer
Mitglieder ausschreiben.
Zu den vorrangigen Aufgaben der De-
kanInnen zählt neben der Führung der
laufenden Geschäfte die Erarbeitung
eines Vorschlags für die Binnenstruktur
und für den Entwicklungsplan der
Fakultät. Der Entwicklungsplan wird
gemeinsam von der Dekanin oder dem
Dekan mit den Subeinheiten erarbeitet;
nach Stellungnahme der Fakul-
tätskonferenz wird der Vorschlag mit
dem Scientific Advisory Board beraten.
Die Verhandlungen über die Binnen-

struktur erfolgen im Rahmen der Ziel-
vereinbarungen zwischen der Dekanin
oder dem Dekan und dem Rektorat.
Zu jenen Aufgaben der DekanInnen, die
alle Angehörigen der Fakultät betreffen,
zählen u.a. die Information über wesent-
liche Entscheidungen in der Fakultät
(z.B. in Form eines jährlichen Informa-
tionstreffens oder eines Fakultäts-
Newsletters) sowie die semesterweise
Berichtslegung an die Fakultätskon-
ferenz über künftige und stattgefunde-
ne Aktivitäten der Fakultät.
Nach der Festlegung der Binnen-
struktur einer Fakultät — bestehend aus
Subeinheiten (Instituten, Abteilungen,
Arbeitsgruppen, Fachbereichen, Depart-
ments o.ä.) — werden die LeiterInnen
der Subeinheiten von der Dekanin oder
dem Dekan nach Anhörung der Ange-
hörigen des wissenschaftlichen Univer-
sitätspersonals der jeweiligen Subein-
heit bestellt. Die Dekanin oder der De-
kan hat dabei die Möglichkeit, an die
Leiterin oder den Leiter der Subeinheit
Aufgaben im Personal- und Ressourcen-
bereich zu delegieren — z.B. die Über-
nahme der Funktion der oder des un-
mittelbaren Dienstvorgesetzten.
Neben der Bestellung der LeiterInnen
von Subeinheiten ist die Dekanin oder
der Dekan für die Nominierung der Stu-
dienprogrammleiterInnen zuständig,
die ab dem Wintersemester 2004/05 die
zentrale Anlaufstelle in allen studien-
rechtlichen und studienorganisato-
rischen Fragen darstellen.

StudienprogrammleiterInnen
Die StudienprogrammleiterInnen be-
treuen je nach Studierendenzahlen eine
große oder mehrere kleinere Studien-
richtungen im Hinblick auf Erstellung
des Lehrprogramms für ein Jahr, setzen
Maßnahmen im Bereich Qualitätsmana-
gement und übernehmen studienrecht-

Leitungsfunktionen der 
zweiten Ebene

GGeennddeerr  MMaaiinnssttrreeaammiinngg

Das Universitätsgesetz 2002 formu-
liert die Gleichstellung der
Geschlechter an den Universitäten
als wesentliches Ziel der Univer-
sitätsreform, zusätzlich wird die
Verankerung eines Frauenförde-
rungsplans in der Satzung vorge-
schrieben. Die Umsetzung der auf
Chancengleichheit zielenden Maß-
nahmen übernehmen an der Uni-
versität die beiden neu strukturier-
ten Dienstleistungseinrichtungen
Personalwesen und Frauenförde-
rung sowie Studien- und Lehr-
wesen.

Durch die Einbindung in bestehen-
de Dienstleistungseinrichtungen
werden Genderforschung und
Frauenförderung zu integrierten
Bestandteilen von Forschung und
Lehre einerseits und Personal-
agenden andererseits. Bisher waren
beide Bereiche in einer eigenen
Einheit organisatorisch miteinander
verbunden, nun können die dekla-
rierten Zielsetzungen wie die perso-
nelle Gleichstellung von Frauen und
Männern, die Förderung aller Mitar-
beiterinnen durch weiterbildende
Maßnahmen sowie die Etablierung
der Genderforschung im neuen
Studien- und Lehrbereich in den
zuständigen Dienstleistungseinrich-
tungen verfolgt werden.
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liche und studienorganisatorische
Agenden. Auf eigenen Antrag hin kön-
nen StudienprogrammleiterInnen von
ihren Aufgaben in Forschung und Lehre
zu einem vom Rektorat festzulegenden
Anteil (in der Regel 50 %) entbunden
werden. Ihre Funktionsperiode beträgt
zwei Jahre mit Option auf Wieder-
bestellung. Die Funktion der Studien-
programmleiterIn oder des Studienpro-
grammleiters ist mit jener von DekanIn,
ZentrumsleiterIn oder deren Stellver-
treterInnen unvereinbar.

Die LeiterInnen der Fakultäten und
Zentren schlagen dem Rektorat geeig-
nete Personen als Studienprogramm-
leiterInnen vor. Diese müssen in
Forschung und Lehre ausgewiesen sein,
über organisatorische Fähigkeiten und
soziale Kompetenz verfügen. Die Bestel-
lung erfolgt durch das Rektorat nach
Anhörung des Senats sowie der betrof-
fenen Studienrichtungsvertretungen
und Fakultätskonferenzen. Auf Vor-
schlag der StudienprogrammleiterInnen
und nach Anhörung der Studien-
konferenz  bestellt das Rektorat geeig-
nete StellvertreterInnen. In Ausnahme-
fällen (z.B. große Zahl an Studierenden,
Fächervielfalt) werden zwei bis drei
StellvertreterInnen ernannt.

Erfolgt die Bestellung nicht rechtzeitig,
kann das Rektorat interimistische
StudienprogrammleiterInnen und Stell-
vertreterInnen einsetzen. Anzahl und
Wirkungsbereich der Studienpro-
grammleiterInnen werden vom Rektorat
nach Anhörung des Senats festgelegt.
Dabei sind die Studierendenzahlen der
Studien und Zusammenhänge zwischen
den einzelnen Studien zu berücksichti-
gen. An der Universität Wien wird es ca.
35 StudienprogrammleiterInnen geben.

LeiterInnen von Subeinheiten der Fakul-
täten oder Zentren (Institute, Abteilungen,
Departments, Arbeitsgruppen ...)
Innerhalb einer Fakultät werden
Subeinheiten eingerichtet, welche die
Binnenstruktur der Fakultät bilden und
Einheiten der Qualitätssicherung für die
wissenschaftliche Leistung darstellen.
Vorgeschlagen wird die Binnenstruktur
von der Dekanin oder dem Dekan, die
Fakultätskonferenz kann dazu eine
Stellungnahme abgeben (das Folgende
gilt analog für Zentren).
Der Vorschlag zur Binnenstruktur wird
auf Basis vorhandener Evaluierungser-
gebnisse, der Vorschläge der Angehö-
rigen des wissenschaftlichen Personals
der Fakultät und der Struktur der Insti-
tute nach UOG 93 erstellt. Die Verhand-
lungen über die Binnenstruktur erfol-
gen im Rahmen der Zielvereinbarungen
zwischen den DekanInnen und dem
Rektorat. Bis zum In-Kraft-Treten der
ersten Zielvereinbarung wird die Bin-
nenstruktur einer Fakultät prinzipiell
auf der Grundlage der Institutsstruktur
nach UOG 93 — unter Berücksichtigung
der Vorschläge der Wissenschafter-
Innen und der Stellungnahme der
Fakultätskonferenz — festgelegt. 

Die Leitung einer Subeinheit wird —
nach Anhörung der der Subeinheit zu-
geordneten Angehörigen des wissen-
schaftlichen Universitätspersonals —
von der Dekanin oder dem Dekan
bestellt. Diese können ebenso die
LeiterInnen  in Stellvertretung ermäch-
tigen, Aufgaben im Personal- und
Ressourcenbereich der Subeinheit zu
übernehmen. Die Leitung ist verpflich-
tet, alle Angehörigen des Univer-
sitätspersonals einer Subeinheit umfas-
send über relevante Angelegenheiten
zu informieren und in Entscheidungs-
findungen einzubinden.

Leitungsfunktionen 
der zweiten Ebene

AAuuffggaabbeenn  ddeerr  DDeekkaannIInnnneenn::

die organisatorische Leitung und
Koordination der Forschungs-
tätigkeit der Fakultät oder des
Zentrums sowie die Koor-
dination der Lehrtätigkeit im Zu-
sammenwirken mit den Studien-
programmleiterInnen;
die leistungsadäquate Res-
sourcenverteilung;
der Abschluss von Rechts-
geschäften im Namen der Uni-
versität gem. § 27 UG 2002;
die Mitwirkung bei Maßnahmen
der Qualitätssicherung.

AAuuffggaabbeenn  ddeerr  SSttuuddiieennpprroo--
ggrraammmmlleeiitteerrIInnnneenn::

Die Erfüllung von studienor- 
ganisatorischen und studien-
rechtlichen Aufgaben,
die Planung und Organisation
des Lehrveranstaltungsangebots
und Prüfungsbetriebs;
die Einleitung von Maßnahmen
zur Qualitätssicherung in der
Lehre;
die Informations- und Bera- 
tungstätigkeit für Studierende in
Zusammenarbeit mit der ÖH
und den universitären Bera- 
tungsstellen sowie
einmal pro Semester die betrof-
fenen Fakultäts- und Studien-
konferenzen über das vergan-
gene Studiensemester zu infor-
mieren und über geplante
Aktivitäten zu berichten.
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Senat und Senatskommissionen
Viel wurde im Zuge der Entstehung des
UG 2002 über das Instrument der Mit-
bestimmung diskutiert und gerungen.
War sie in den „Vorgänger-Gesetzen”
UOG 75 und UOG 93 noch in einer Viel-
falt von Gremien verankert, ist nach UG
2002 der Senat das Kollegialorgan, in
dem die traditionelle Mitbestimmung
konzentriert ist.
Der Senat bildet gemeinsam mit dem
Universitätsrat und dem Rektorat die
obersten Organe der Universität. Das
18-köpfige Gremium besteht aus zehn
VertreterInnen der Universitätsprofes-
sorInnen, zwei der Universitätsdozent-
Innen und der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterInnen, fünf Studierenden und
einer Vertreterin oder einem Vertreter
des allgemeinen Universitätspersonals.
Die Bestellung zum Mitglied des Senats
erfolgt durch Wahl innerhalb der jewei-
ligen Personengruppen.

Für die Durchführung von Habilitations-
und Berufungsverfahren sowie in Stu-
dienangelegenheiten (bezüglich der Er-
lassung von Curricula) ist die Ein-
setzung von entscheidungsbefugten
Kollegialorganen verpflichtend vorgese-
hen. Die Entsendung von Mitgliedern in
diese Kommissionen erfolgt durch die
jeweilige Gruppe von Universitätsange-
hörigen im Senat.

In Berufungsverfahren ist eine Art
„Hearing” vorgesehen, bei dem die Uni-
versitätsangehörigen des jeweiligen
Fachbereichs und andere Interessierte
die Gelegenheit bekommen, alle Kandi-
datInnen kennen zu lernen.

Fakultätskonferenzen
Auf der Ebene der Fakultäten als wis-
senschaftliche Organisationseinheiten
ist als Beratungsorgan die Einrichtung

einer Fakultätskonferenz verpflichtend
vorgesehen. 
Fakultät und Fakultätskonferenz wer-
den von der Dekanin oder vom Dekan
geleitet. Zu den Aufgaben der Dekan-
innen und Dekane zählen u.a. die
Information über wesentliche Entschei-
dungen in der Fakultät sowie die semes-
terweise Berichtslegung an die Fakul-
tätskonferenz über künftige und statt-
gefundene Aktivitäten der Fakultät.
Die Größe der Fakultätskonferenz rich-
tet sich nach der Größe und der Binnen-
struktur der Fakultät und wird von der
Dekanin oder vom Dekan festgelegt —
sie muss aus mindestens neun Per-
sonen bestehen. In ihr sind Vertre-
terInnen der ProfessorInnen, des Mittel-
baus, der Studierenden und des allge-
meinen Universitätspersonals im Ver-
hältnis 2:1:1+1 vertreten. Die Dekanin
oder der Dekan gehört der Fakultäts-
konferenz ohne Stimmrecht an.

Die VertreterInnen der Universitätspro-
fessorInnen, der Universitätsdozent-
Innen und des Mittelbaus werden durch
Wahl ermittelt, die Mitglieder der stu-
dentischen Kurie werden nach den Be-
stimmungen des HSG 1998 entsendet,
die Vertreterin oder der Vertreter des
allgemeinen Universitätspersonals wird
ebenfalls durch Wahl bestimmt. Bei der
Erstellung der Wahlvorschläge ist auf
eine ausgewogene Vertretung von Jung-
wissenschafterInnen, „externen” Lek-
torInnen und auf eine angemessene
Vertretung der Subeinheiten der Fakul-
tät Bedacht zu nehmen.

Studienkonferenzen
Zur Erfüllung studienorganisatorischer
und studienrechtlicher Aufgaben sieht
der Organisationsplan Studienpro-
grammleiterInnen vor. Diese fungieren
als „ManagerInnen der Studien-

Neue Formen der Mitbestimmung

AAuuffggaabbeenn  ddeess  SSeennaattss::

Erlassung und Änderung der
Satzung;
Stellungnahme zu dem vom Rek-
torat erstellten Entwurf des Ent-
wicklungsplans und des Or-
ganisationsplans;
Ausschreibung der Funktion der
Rektorin oder des Rektors und
Erstellung eines Dreiervor-
schlags für die Wahl der Rekto-
rin oder des Rektors durch den
Universitätsrat;
Mitwirkung an Habilitations-
verfahren;
Mitwirkung an Berufungs-
verfahren;
Erlassung der Curricula für
ordentliche Studien und Lehr-
gänge;
Einsetzung von Kollegialorganen
mit und ohne Entscheidungs-
befugnis;
Genehmigung der Durchführung
von Beschlüssen der entschei- 
dungsbefugten Kollegialorgane;
Stellungnahme an das Rektorat
vor der Zuordnung von Personen
zu den einzelnen Organisations-
einheiten durch das Rektorat;
Einrichtung eines Arbeitskreises
für Gleichbehandlungsfragen.
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organisation und des Studienbetriebs”.
Sie betreuen je nach Studierendenzahl
entweder eine große oder mehrere klei-
nere Studienrichtungen.
Die StudienprogrammleiterInnen wer-
den in ihren Aufgaben von der Studien-
konferenz unterstützt. 

Die Mitglieder der Studienkonferenz
bestehen je zur Hälfte aus Studierenden
und Lehrenden — ihre Größe wird auf
Vorschlag der jeweiligen Fakultäts-
konferenz vom Studienprogrammleiter
oder der Studienprogrammleiterin fest-
gelegt (acht, 12, 16 oder 20 Mitglieder). 
Die Entsendung der VertreterInnen
erfolgt im Bereich der Studierenden 

durch die jeweilige Studienrich-
tungsvertretung gemäß HSG 1998, die
Lehrenden werden durch die Vertre-
terInnen des wissenschaftlichen Uni-
versitätspersonals in der betreffenden
Fakultätskonferenz bestellt. Geleitet
wird die Studienkonferenz von der Stu-
dienprogrammleiterin oder dem Stu-
dienprogrammleiter, die bzw. der der
Studienkonferenz als ständige Aus-
kunftsperson ohne Stimmrecht ange-
hört. Empfohlen wird darüber hinaus
die Beiziehung eines beratenden Mit-
glieds aus jenem Personenkreis, der mit
studienorganisatorischen administrati-
ven Aufgaben befasst ist.

Neue Formen der Mitbestimmung

ZZuu  ddeenn  AAuuffggaabbeenn  ddeerr  SSttuuddiieenn--
kkoonnffeerreennzz  ggeehhöörreenn::

Empfehlung und Stellungnahme
zur Bedarfsplanung der Lehre;
Empfehlung und Stellungnahme
zum Vorschlag der Studien-
programmleiterin oder des Stu-
dienprogrammleiters an die De-
kanin oder den Dekan bezüglich
des Lehrprogramms;
Beratung bei studienorgani-
satorischen Angelegenheiten;
Anregungen an die Studien-
programmleiterInen zur Verbes-
serung der Studienbedingungen.

ZZuu  ddeenn  AAuuffggaabbeenn  ddeerr  FFaakkuullttäättss--
kkoonnffeerreennzz  ggeehhöörreenn::

Beratung und Stellungnahme 
bei der Errichtung und Verände- 
rung der Binnenstruktur;
Beratung und Stellungnahme 
bei der Errichtung von intra- und
interfakultären Forschungsplatt-
formen;
Beratung und Stellungnahme
zum Entwurf des Entwicklungs-
plans der Fakultät;
Beratung und Stellungnahme
bei der Bestellung der Mitglieder
des wissenschaftlichen Beirats 
der Fakultät durch das Rektorat;
Beratung und Stellungnahme
bei der Bestellung der Studien-
programmleitung;
Beratung bei internationalen
Aktivitäten der Fakultät;
Erstellung eines Vorschlags für
die Größe der Studienkon- 
ferenzen;
Anhörung vor der Bestellung der
StellvertreterInnen der/des Lei-
terIn der Fakultät oder des
Zentrums.
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Das UG 2002 bewirkt grundlegende
Änderungen für den Bereich der aus
Drittmitteln finanzierten Forschung.
§ 26 UG 2002 behandelt die ad perso-
nam übernommenen Forschungsauf-
träge — d.h. Projekte, die aus Zuwen-
dungen Dritter (z.B. öffentliche oder pri-
vate Forschungsaufträge, Forschungs-
förderung durch den FWF) finanziert
werden. Sie werden vom Projektleiter
oder der Projektleiterin weiterhin in sei-
nem oder ihrem eigenen Namen durch-
geführt. (Im Gegensatz zu Projekten
gemäß § 27 UG 2002, die ab 1. Jänner
2004 im Namen der Universität, vertre-
ten durch die Projektleiterin oder den
Projektleiter, bearbeitet werden.)

Es steht allen WissenschafterInnen wei-
terhin frei, Forschungsfördermittel zu
beantragen sowie Forschungsprojekte
zu übernehmen. Auch die Drittmittel-
forschung zählt nach UG 2002 zur Uni-
versitätsforschung. Im ad personam-Be-
reich, beispielsweise bei FWF-Projek-
ten, ist die einzelne Wissenschafterin
oder der einzelne Wissenschafter be-
rechtigt, den Forschungsförderungsver-
trag selbst zu unterfertigen. Die Univer-
sität bestätigt, dass der universitäre For-
schungsbetrieb durch die Übernahme
dieses Forschungsprojektes nicht beein-
trächtigt wird.

§ 27 regelt die Durchführung der ehe-
maligen teilrechtsfähigen Aktivitäten.
Da den Instituten und Fakultäten im UG
2002 keine eigene (Teil-)Rechtsfähigkeit
mehr zukommt, werden diese Aktivitä-
ten in Hinkunft im Namen der voll-
rechtsfähigen Universität durchgeführt.
Im UG 2002 sind teilrechtsfähige Fakul-
täten und Institute nicht mehr vorgese-
hen. Rechtsfähig ist künftig nur die Uni-
versität als Ganzes. Projekte, die früher
im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit der

Institute durchgeführt wurden, können
nun auf Grund des § 27 UG 2002 reali-
siert werden, wobei jede Leiterin oder
jeder Leiter einer Organisationseinheit
derartige Forschungsaufträge im Na-
men der Universität abschließen kann.
Diese gesetzlich verankerte Berech-
tigung bedarf keiner gesonderten Be-
vollmächtigung. Hinsichtlich der kon-
kreten Abwicklung der einzelnen For-
schungsprojekte werden die jeweiligen
ProjektleiterInnen bevollmächtigt (nach
§ 28 UG 2002) und können damit sämt-
liche Handlungen und Rechtsgeschäfte
im Zusammenhang mit den For-
schungsprojekten tätigen. 

Änderungen in der administrati-
ven Abwicklung
Mit dem UG 2002 ändern sich die
Rahmenbedingungen für die adminis-
trative Abwicklung von Forschungspro-
jekten grundlegend. Während die Bud-
getverwaltung sowie die Lohnverrech-
nung im Drittmittelbereich bisher durch
die ProjektleiterInnen selbst bzw. durch
Lohnbüros erledigt werden mussten,
erfolgt dies nun durch die Universität,
konkret durch die Dienstleistungsein-
richtung Finanzwesen und Controlling
(Quästur) und die Personalabteilung. 

Die Quästur betreut seit 1. Jänner 2004
das Rechnungswesen  von § 26- und 
§  27-Projekten. 
Die Personalabteilung der Universität
Wien ist nun neben der Anstellung von
ProjektmitarbeiterInnen auch für die
Personalverwaltung sowie die Lohnver-
rechnung verantwortlich.

Forschungsprojekte 
nach § 26 und § 27

VVeerräännddeerruunnggeenn  ffüürr  PPrroojjeekktt--
mmiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn

Für die ProjektmitarbeiterInnen
selbst ändert sich wenig: 

Die Fach- und Dienstaufsicht liegt
nach wie vor bei den Projekt-
leiterInnen, neue Projektmitarbei-
terInnen gemäß § 26 UG 2002
sowie alle ProjektmitarbeiterInnen
gemäß § 27 UG 2002 sind — zeitlich
befristet bis zur Beendigung des
Projekts — Angestellte der Univer-
sität Wien.

Seit 1. Jänner 2004 sorgt die
Personalabteilung für die Anmel-
dung der übergeleiteten Drittmittel-
bediensteten zur Kranken- und Un-
fallversicherung bei der Beamten-
Versicherungs-Anstalt (BVA) nach
B-KUVG.
Die Pensionsversicherung wird wei-
terhin ASVG sein. 
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